
Anlage 1 zum Betreuungsvertrag 

Information zu Elternbeiträgen (Stand _______________ ) 
 

für das Ev. Kinder- und Familienhaus Kesselsdorf, Fröbelweg 1, 01723 Kesselsdorf 
 
Der Elternbeitrag wird nach den Vorgaben des § 15 Abs. 1 bis 5 SächsKitaG in Abstimmung mit dem 
Jugendamt festgesetzt. 
 
Hinweis: Soweit die Belastung des Elternbeitrages nicht zuzumuten ist, kann eine ganze oder 
teilweise Übernahme des Beitrages beim zuständigen Jugendamt beantragt werden. 
 
Der Kindertagesstätte ist der Bescheid über die Beitragsübernahme durch das Jugendamt 
unverzüglich vorzulegen. Gleiches gilt für Änderungen oder Wegfall der Leistungen des Jugendamtes. 
 
 
 
1. Beitragssätze pro Monat in Abhängigkeit von der täglichen Betreuungszeit: 
 
Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres: 

 
- bis 9 Stunden Betreuungszeit 
 

 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 150,00 € 144,00 € 
2. Kind 114,00 € 108,00 € 
3. Kind 54,00 € 48,00 € 
4. Kind frei frei 

 
 
- bis 7,5 Stunden Betreuungszeit 

 
 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 125,00 € 120,00 € 
2. Kind 95,00 € 90,00 € 
3. Kind 45,00 € 40,00 € 
4. Kind frei frei 

 
 

- bis 6 Stunden Betreuungszeit 
 

 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 100,00 € 96,00 € 
2. Kind 76,00 € 72,00 € 
3. Kind 36,00 € 32,00 € 
4. Kind frei frei 

 
 

- bis 4,5 Stunden Betreuungszeit 
 

 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 75,00 € 72,00 € 
2. Kind 57,00 € 54,00 € 
3. Kind 27,00 € 24,00 € 
4. Kind frei frei 
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Kinder ab 3 Jahre 
 

- bis 9 Stunden Betreuungszeit 
 

 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 92,00 € 86,00 € 
2. Kind 80,00 € 74,00 € 
3. Kind 20,00 € 14,00 € 
4. Kind frei frei 

 
 
- bis 7,5 Stunden Betreuungszeit 

 
 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 76,67 € 71,67 € 
2. Kind 66,67 € 61,67 € 
3. Kind 16,67 € 11,67 € 
4. Kind frei frei 

 
 

- bis 6 Stunden Betreuungszeit 
 

 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 61,33 € 57,33 € 
2. Kind 53,33 € 49,33 € 
3. Kind 13,33 € 9,33 € 
4. Kind frei frei 

 
 

- bis 4,5 Stunden Betreuungszeit 
 

 Familien Alleinerziehende 
1. Kind 46,00 € 43,00 € 
2. Kind 40,00 € 37,00 € 
3. Kind 10,00 € 7,00 € 
4. Kind frei frei 

 
 
Für über die vereinbarte Betreuungszeit hinausgehende Betreuungszeiten wird je angefangene 
Stunde ein Entgelt in Höhe von 15,00 € erhoben. 
 
 
 
2. Verpflegungskosten: 
 
Der Verpflegungskostensatz beträgt pro Tag: 
 
Frühstück:  0,60 € 
 
Mittagessen:  2,60 € 
 
Vesper:   0,55 € 
 
Getränke:  0,10 € 
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